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von Menschen, find aber auch mit Vorrichtungen für den Transport von Vieh 

verjehen. 
Durch Erlaß des Minifters des Jnnern vom 21. März 1898 ift nad 

diefem Vorgange die Einrichtung ftändiger Wafjerwehren, geeigneten Falles in 
Verbindung mit der Feuerwehr auch für andere Yandestheile empfohlen und die 
Gewährung ftaatlicher Beihülfen für die Ausrüftung derfelben in Ausficht geftellt. 

VI. 2Xaßregeln gegen die durch die a 

verurfadten Nothftände. 

Der Gefchichtsichreiber Daniel Vircho Elagt in feinem 1764 zu Danzig 
erfchienenen Werke: „Die Teich und Schlickvechte der drei hiefigen Werder" 

wörtlich: „Ob nun wohl diefer ftarfe Strom jährlich viele taufend Laft Weiten, 

Joggen, Sommergetreide, Zeinewand, Botafche, Wolle, Wachs, Leder, Bau= und 
. Brennholz nachhero liefert, jo hat derfelbe doch auch zum öftern großen Schaden 

verurjachet. Euricle hat davon DB. 3.c. 34 ein großes Negifter gemacht, ex be 
fchreibet aber nur alle die größeften und merfwürdigften Schäden, jo die vielen 
Ausbrüche verurfachet haben.” 

Sn der langen Neihe der Ueberfchwennmungen, welche uns aus den früheren 
Sahrhunderten überliefert werden, finden fich nicht wenige, welche die Leiftungs- 
fähigkeit der Betroffenen in jo hohem Maße in Anfpruch nahmen, daß außer- 
gewöhnliche Abhülfemittel jeitens des Staates zur Linderung der Jtoth und Er- 
haltung der Landesfultur in Anwendung gebracht werden mußten. Beifpiels- 
weife wiınden im Jahre 1526 gelegentlich eines Durchbruches bei Schöneberg 
alle nahe gelegenen Städte und Ortfchaften durch Königlichen Befehl zur Hülfe 
aufgefordert.) Im Jahre 1540 wurden die Dämme des Danziger Werders 
durch einen Durchbruch bei Käjemark jo bejchädigt, daß zu ihrer Wiederheritellung 
eine befondere Schagung erhoben werden mußte.) 

Die im Jahre 1661 durch einen Durchbruch bei Lupushorjt verurfachten 
Schäden bildeten den Gegenjtand langer Verhandlungen des Polnischen Neichs- 
tages. 1780 liquidirte die Marienwerderfche Kammer an Dammfchaden und 
Berluft der Adjacenten 355 030 Thaler.?) 

sn den „Verhandlungen der Kommilfion zur Erörterung des in der Pro- 

vinz Preußen öfters wiederkehrenden Nothitandes“ (veröffentlicht in Königs- 
berg 1847) wird u. X. feitgeftellt, daß während des Jahres 1845 allein im 

Negierungsbezivt Marienwerder 1971 Hufen Marfchland durch Stauwaffer über: 
Ichwenmt und daß hierdurch Ernteerträge im Werthe von mehr als einer Million 
Thaler vernichtet waren. Yin Jahre 1855 brachen die Dämme des großen 
Marienburger Werders und mußten mit einem Koftenaufwande von 532456 Thaler 

I) Eckardt, „Sefchichte des Kreifes Marienburg”. Marienburg 1868. Bd.1 ©. 92. 

>) Grallath), Dr. Daniel: VBerfuch einer Gefchichte Danzigs. Königsberg 1790. 
8.16. 

3) Lippe a. a. DO. ©. 100.
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wiederhergeftellt werden. Bei Einrechnung des an dem Viehftande, den Gebäuden, 
Umwährungen, Staudeichen und Entwäfjerungsanlagen entjtandenen Schadens 
und des Berluftes der Winterfaaten erhöht fich der Gefammtjchaden auf das 
Doppelte und Dreifache. 

Bejonders fehwer machten fich aber in neuefter Zeit die a 

de3 Jahres 1888 geltend. Nach einander überfluthete damals die Weichjel im 

Negierungsbezivt Bromberg die Niederung bei Fordon, in Weftpreußen die 
Niederungen bei Schwes, Gramdenz, Aojenkranz und Biedel, jowie die Einlage 

auf dem linken Nogatufer mit etwa 160 Dörfern, dazu feßte dev Deichbruch bei 
Jonasdorf die fruchtbare vechtsfeitige Nogatniederung, das 10 Quadratmeilen 
große Gebiet zwifchen den Städten Marienburg und Elbing und dem Draufenfee 
unter Wafjer und blieb dasjelbe hier bis in den Auguft 1888 hinein ftehen. 
(Das Nähere hierüber findet fich in der dem Entwirfe des Gejeßes vom 

13. Mai 1888 beigefügten Darftellung des Herganges, des Umfanges und des 
Zeitraumes der WMeberfchwenimumngen. Nr. 139 dev Druckjachen des Haufes der 
Abgeordneten, 16. Legislaturperiode III. Sejfion 1888.) 

Nach den Anlagen der Denkjchrift über die Ausführung des Gef. vom 
13. Mai 1888 (Nr. 132 der Drucjachen des Haufes der Abgeordneten, 17. Le- 

gislaturperivde IT. Seffion 1890) jtellte fich der Gejammtbetrag des einzelnen 
Beichädigten erwachjenen Schadens für die Negierungsbezirke 

Bromberg auf 1197 167 ME. 
Marienwerder auf 1727322 „ 

Danzig auf 8750745 „ 

imsgefammt auf 11675234 ME. 

Die allgemeine Gejeggebung bietet feine Handhabe für die Linderung und 
Bejeitigung derartig umfafjender Ntothftände, diefelbe fieht nur Steuererlafjfe für 
die Gejchädigten vor. (Bergl. das Gejet, betreffend den Exrlaß oder die Er- 

mäßigung der Grundfteuer in Folge von Ueberfchwenmungen vom 15. April 
1889 — ©. ©. ©. 99, $ 44 de3 Gewerbeftenergefeßes vom 24. Juni 1891 

— 6. ©. ©. 205 — und $ 58 des Einfommenftenergefeges vom 24. Juni 1891 
— 6.6, ©. 174 —), 

Auf der anderen Seite vermag auch die Privat-Wohlthätigkeit nicht die 
gefammten Mittel für die Ausgleichung dev Weberjchwenmungsichäden aufzıı= 
bringen, obgleich beifpielsweife - dem Provinzial» Hülfskomitee fin die LUeber- 

fchwenmten der Provinz Weftpreußen im Jahre 1888 gegen 1?/ı Millionen Mart 
zur Verfügung fanden. Der Staat fah fich bei diefer Sachlage veranlaßt, im 
Wege der Gejeßgebung außerordentliche Mittel zur Befeitigung der Neberjchwen- 
mungs-Ntothitände flüffig zu machen. 

Anläglich der Weichjel-Ueberfchwemmung im Sommer 1884 warf das Ge- 
jeß, betreffend die Bewilligung von StaatSmitteln zur Befeitigung der durch das 

Hochwafjer dev Weichfel in der Provinz Weftpreußen und dem Landkreife Brom- 
berg, vom 8. April 1885 (G. ©. ©. 105) zur Gewährung von Beihülfen an 
einzelne Bejchädigte behufs ihrer Erhaltung im Haus- und Nahrungsftande und 
zur Wiederherftellung der bejchädigten Deiche, Uferjchugwerfe und der hiermit in 
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Verbindung ftehenden Anlagen den Betrag von 1167000 ME. aus, wovon an 
Einzelne ohne Auflage der Nückgewähr bis zu 454500 ME. gewährt werden 
durften. 

Das zur Bejeitigung der im unteren Weichjelgebiet durch die Frühjahrs- 
Hochfluthen des Jahres 1886 herbeigeführten VBerheerungen erlafjene Gejeg vom 
14. Juli 1886 (6. ©. ©. 211) ftellte für Einzelgefehädigte und zur Wieder- 
heritellung befchädigter Deiche, fowie der ebenfalls bejchädigten Plehnendorfer 

Schleufe den Betrag von 740 000 ME. zur Verfügung. 
Das Gejeß, betreffend Bewilligung von Staatsmitteln zur Befeitigung der 

durch die Hochwafjer im Frühjahr 1888 herbeigeführten Berheerungen, vom 
13. Mai 1888 (G. ©. ©. 103) warf die Summe von 34 Millionen Mark aus, 

welche dazu bejtimmt waren um Beihülfen an einzelne Gejchädigte behufs ihrer 

Erhaltung im Haus- und Nahrungsftande, und an Gemeinden zur Wiederher- 
ftellugg ihrer bejchädigten gemeinnügigen Anlagen zu gewähren, die Wieder- 
heritellung und nothwendige Verbefferung bejchädigter Deiche, Wferjchugwerfe 
und damit in Verbindung ftehender Anlagen zu ermöglichen und die Mittel zur 
Wiederherftellung und, foweit nothwendig, Verbefjerung der durch das Hoch- 
wafjer bejchädigten Staatseifenbahnen und jonftigen fisfalifchen Bauanlagen zu 
bieten. . 

Die Bewilligung der Beihülfen an Einzelne Fonnte auch ohne Auflage der 
Nückgewähr erfolgen, für ihre Bemeffung war die Mitwirkung von Kreis und 
Brovinziallommiffionen vorgefehen. 

Die im Sommer de3 Jahres 1888 erneut auftretenden Heberfluthungen 
hatten den Erlaß des Gejeges vom 8. Mai 1889 (G. ©. ©. 102) zur Folge, 
durch welches die Wirkfamkeit des Gejeges vom 13. Mai 1888 auch auf die 
Sommerfchäden ausgedehnt wurde, mit der Maßgabe, daß auch Beihülfen zu 
Flußforreftionen aus den zur Verfügung geftellten Mitteln gewährt werden 
durften. Den Gejchädigten des Weichjelgebietes wurden auf Grund des Ge- 
jeges vom 13. Mai 1888 an Beihülfen insgefanmt 6 796 108 ME. gewährt. 

Zu erwähnen ift hier noch das durch die Hochwafjer des Sommers 1897 
veranlaßte Gejeg vom 20. April 1898 (6. ©. ©. 29) um deswillen, weil das- 
felbe im Snterefje einer fchnelleven Sacherledigung die Bewilligung der Beihilfen 
den Oberpräfidenten im Einverftändnig mit dem Vrovinzial-Ausjchuß übertrug, 
und weil e8 unter feine VBerwendungszwece auch die Gewährung von Beihülfen 
zur Ausführung befonders dringender Näumungs- und Freilegungsarbeiten md 
zu Vorarbeiten für den Ausbau hochwafjergefährlicher Flüffe miteinbegriff. 
Dies Gefe bedeutet auch infofern einen Fortjchritt, al3 die daraus gewährten 
Beihilfen der Negel nach ohne Auflage der Nückgewähr gegeben werden 

. Jollten. 
Shrer bejonderen Natur nach wird auch in Zukunft bei Hochwafjerfchäden 

größeren Umfanges der Staat fich) der Verpflichtung nicht entfchlagen Fönnen, 
durch Gewährung außerordentliche Geldmittel helfend einzutreten. Im Wege 
der DVerficherung‘ werden fich die ynterefjenten fcehwerlich jchügen Fönnen, weil 
ihre Zahl verhältnigmäßig zu gering, die von ihnen zu entrichtenden Beiträge 
zu hoc, und das BVerficherungsvifito ein zu unberechenbares fein würden.
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Das einzige gegebene Abhülfemittel, die thumlichfte Sicherung der Fluß- 
gebiete Durch Stromkorreftionen und vervollfommmete Deichanlagen, trägt bei 
diejer Sachlage auch den Niückfichten einer weifen Finanzverwaltung am beften 
Rechnung. 

IX. Bekämpfung der vom Strome drohenden 

Seuchengefahr. \ 

Die Provinz Weftpreußen gehört zu den beim Ausbruch einer Cholera- 

Epidenie vorzugsweife gefährdeten Gebietstheilen Preußens und Deutfchlands. 
Angrenzend an das Nufliiche Kaiferreich, dejjen janitäre Kontrolle Feine voll- 

fommene tft, fteht die Provinz mit Außland und Galizien durch den Flößerei- 
verkehr auf der Weichjel gerade während der Sommermonate in ununterbrochener 

Verbindung. Faft das gefanmte auf dem Strome importirte Hol; ift ruffiichen 
und galizifchen Urjprungs. Bon den etwa 18000 Flößern gehört mr ein ge- 

vinger Bruchtheil — kaum 1000 — der deutjchen Nationalität an; die übrigen 

find Nuffen oder Defterreicher. Fahrzeuge und Flöße, die ausländischen Flößer 

und ihre Habe kommen vielfach unmittelbar aus Choleradiftriften des Auslandes. 
Der Strom jelbjt und feine Nebenflüffe nehmen die Anftecfungsftoffe aus 

dem weiten vuffischen und öfterreichifchen Stromgebiete auf und überführen fie 
in das Ynland. 

Eine Grenziperre ift im Handelsintereffe nicht durchführbar, es bleibt daher 
in Beiten der Seutchengefahr nur eine ftarfe Ueberwachung des gefanmten Schiffs- 
und Floßverfehrs übrig. 

Wenn die hierauf bezüglichen Maßnahmen auch zeitlich befchränft waren, 

jo erjcheint doch eine Wiederfehr der Seuchengefahr niemals ausgejchloffen und 
e3 dürfte daher eine furze Darjtellung des von der Staatsregierung eingejchla- 
genen Heberwachungsverfahrens hier am Plabe jein. 

Die Weichjel und ihre jehiffbaren Ntebenflüffe innerhalb des Bezirfs der 
Weichjelftrombauverwaltung waren in eine Anzahl von Ueberwachungsbezirken 

mit je einer Kontrollitation eingetheilt. Jeder Kontrollftation waren zwei Aerzte 
und ein Dampfer mit dem erforderlichen Berfonal von Erefutivbeamten, Schiffs- 

mannfchaften und Kranfenträgern zugemwiefen. Syn unmittelbarer Nähe der Sta- 

tion befanden fich Einrichtungen für die Behandlung Cholevafranfer, die Beob- 
achtung Choleraverdächtiger umd die Lagerung der Quarantäne unterliegender 

Fahrzeuge und Mannschaften. Lazavethe, Baracken und Schiffe wurden mit der 
erforderlichen Arznei und Desinfektionsmitteln, fowie mit einem Vorrath ge- 

funden Trinfwafjers ausgejtattet. 
Sedes Fahrzeug und Floß auf dem Strome wurde täglich einmal unter- 

fucht und mußte fich über die ftattgehabte Unterfuchung bei den Stationen aus- 
weijen, die e3 im Weiterfahren paflirte. 

Wurden Cholerafvante oder Verdächtige vorgefunden, jo wurden diejelben 
in die hieyzu bejtimmten Näumlichfeiten gebracht, Fahrzeuge und Flöße, jowie die 
nicht al3 frank befundenen Mannfchaften desinfizirt und in Quarantäne gelegt. 
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